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Information 

 

Abrechnungsverfahren Grundstückgewinnsteuer bei Überbauungen (Einzel- 

oder Teilveräusserungen ab einem Gesamtgrundstück; betrifft im Wesentli-

chen die Veräusserung von Stockwerkeigentum) 
 

 

1. Steuererklärung (Einreichung) 

 

1.1 Grundsatz 

 

Der Grundstückgewinnsteuer unterliegen Gewinne aus der Veräusserung von im Kanton gelegenen 

Grundstücken des Privat- und Geschäftsvermögens oder von Anteilen an solchen1. Die Steuerpflich-

tigen haben der Veranlagungsbehörde innert 30 Tagen nach der Veräusserung eine Steuererklärung 

einzureichen2; massgebender Veräusserungszeitpunkt ist das Datum des Grundbucheintrages.  

 

1.2 Einzelveräusserungen 

 

Unabhängig davon, ob die Veräusserung ein oder mehrere Grundstücke umfasst, wird pro Kaufver-

trag ein Verkaufsfall eröffnet und es ist pro Verkaufsfall eine Steuererklärung einzureichen. Sind 

mitveräusserte Bauten noch nicht fertigerstellt, kann die 30-tägige Einreichungsfrist (siehe Ziffer 

1.1) mittels Fristerstreckungsgesuch auf längstens 90 Tage nach der Bezugsbereitschaft der Bau-

ten verlängert werden. Entsprechende Gesuche müssen jeweils zwingend vor Ablauf der 30-tägigen 
resp. einer bereits verlängerten Einreichungsfrist eingereicht werden. 

 

1.3 Teilveräusserungen bei Überbauungen 

 

Analog den Einzelveräusserungen wird auch bei Teilveräusserungen pro Kaufvertrag ein Verkaufsfall 

eröffnet und die Steuererklärung ist grundsätzlich pro Verkaufsfall einzureichen; wurde die Über-

bauung in einer Etappe realisiert (mit dem Bau sämtlicher Gebäude wurde innert des gleichen Jah-

res begonnen), kann die Deklaration auch gesamthaft, das heisst mit einer Steuererklärung, erfol-

gen. Bei etappierten Überbauungen hat die Deklaration pro Etappe zu erfolgen.  

 

Sind mitveräusserte Bauten noch nicht fertigerstellt, kann die 30-tägige Einreichungsfrist (siehe 

Ziffer 1.1) mittels Fristerstreckungsgesuch auf längstens 180 Tage3 nach der Bezugsbereitschaft 

der ersten Einheit der Überbauung / Etappe verlängert werden. Entsprechende Gesuche müssen 

jeweils zwingend vor Ablauf der 30-tägigen resp. einer bereits verlängerten Einreichungsfrist einge-

reicht werden; sofern beantragt, gelten die Gesuche auch für alle nachfolgenden Veräusserungen 

der Überbauung / Etappe. 

                                            
1 § 104 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Schwyz vom 9. Februar 2000 (StG, SRSZ 172.200). 
2 § 161 Abs. 1 Satz 1 StG. 
3 Die 180-tägige Frist gilt auch dann, wenn nicht alle Grundstücke / Einheiten der Überbauung veräussert 

oder Rechnungen für Fertigstellungs- oder Garantiearbeiten ausstehend sind (siehe Ziffern 2.2 und 2.3). 
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2. Bestimmung der Anlagekosten bei Überbauungen 

 

Die Anlagekosten (Landerwerb und Aufwendungen) sind anteilsmässig pro veräussertes Grundstück 

resp. pro Verkaufsfall zu berechnen. Erfolgt die Deklaration gesamthaft, sind die Anlagekosten in 

der Steuererklärung entsprechend zusammenzurechnen.  

 

2.1 Landerwerbspreis4  (inkl. Erwerbs- und Erschliessungskosten) 

 

Umfasste das ursprüngliche Grundstück oder Stammgrundstück eine grössere Fläche als mit der 

Überbauung / Etappe bebaut und veräussert, sind für die Aufteilung des Erwerbspreises auf die 

einzelne Überbauung / Etappe die Verhältnisse im Zeitpunkt des Erwerbs massgebend. Die Auftei-

lung des Erwerbspreises erfolgt in der Regel bei  

 unüberbaut erworbenen Grundstücken mit einheitlichem Landwert im Verhältnis der Grund-

stücksflächen; 

 unüberbaut erworbenen Grundstücken mit unterschiedlichen Landwerten im Verhältnis der 

einzelnen im Zeitpunkt des Erwerbs geltenden steueramtlichen Verkehrswertschätzungen; 

 überbaut erworbenen Grundstücken im Verhältnis der einzelnen im Zeitpunkt des Erwerbs ge-

mäss steueramtlicher Schätzung gültigen Land- und Gebäuderealwerte.  

 

Die Aufteilung der Erschliessungskosten erfolgt im Verhältnis der erschlossenen Landfläche und die 

Aufteilung der Landzinsen im Verhältnis der anrechenbaren Erwerbspreise. 

 

2.2 Aufwendungen5 (Gebäudekosten) 

 

Als Aufwendungen zu berücksichtigen sind sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Überbau-

ung / Etappe. Noch nicht abgerechnete, aber zu erwartende Kosten können provisorisch berück-

sichtigt werden. Die Aufteilung auf die einzelnen Grundstücke resp. die Überbauung / Etappe er-

folgt in der Regel wie folgt:  

 Gebäude- und Baunebenkosten, Bauzinsen Gebäude: In der Regel nach Volumen (m3) resp. 

bei Stockwerkeigentum im Verhältnis der Wertquoten der veräusserten Grundstücke;  

 Veräusserungskosten sowie Mehrkostenabrechnungen: Zurechnung effektiv pro Grundstück.  

 

2.3 Nicht veräusserte Grundstücke / Einheiten 

 

Die gemäss Ziffer 2.1 (Landerwerbspreis) und 2.2 (Aufwendungen) berechneten Anlagekosten sind 

um die Kosten der nicht veräusserten Grundstücke zu reduzieren.    

 

 

3. Fertigstellungs- oder Garantiearbeiten 

 

Innerhalb der üblichen Garantiefristen angefallene zusätzliche Aufwendungen (Fertigstellungs- oder 

Garantiearbeiten etc.) sind spätestens innert 90 Tagen seit Ablauf der Garantiefrist unter Vorlage 

der Originalrechnungen und Zahlungsbelege möglichst gesamthaft, spätere Aufwendungen innert 

90 Tagen seit Rechnungseingang geltend zu machen. 
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4 Vgl. §§ 115 Abs. 1 und 2 und 118 StG. 
5
 Vgl. § 116 StG. 


